
Versicherungsschutz
G 802

 Der gesetzliche Unfallversiche-
rungsschutz erstreckt sich auf
verschiedene Personengruppen:
− Versicherte kraft Gesetz,
− freiwillig Versicherte durch

 Antrag.
 Kraft Gesetzes versichert ist
zum Beispiel jeder, der in einem
ständigen oder vorübergehen-
den Arbeits-, Dienst- oder Aus-
bildungsverhältnis steht.
 Die Satzung der BG BAU räumt
den Unternehmern/Unterneh-
merinnen die Möglichkeit ein, auf
schriftlichen Antrag eine freiwilli-
ge Versicherung  abzuschlie ßen,
sofern sie nicht bereits durch
 andere Vorschriften versichert
sind. Sie beginnt frühestens mit
dem Tag nach dem Eingang des
Antrags bei der BG BAU. 

 Im Antrag ist die Versiche-
rungssumme anzugeben. Sie
 bildet die Basis zur Berechnung
der aus Anlass eines Versiche-
rungsfalles1 zu gewährenden
Leistungen. Die Mindest- und
Höchstversicherungssumme
 regelt jede Berufsgenossen-
schaft in ihrer jeweiligen Sat-
zung. Innerhalb dieser Spann-
breite dürfen die freiwillig Ver -
sicherten dann ihre persönliche
Versicherungssumme bestim-
men (Die Versicherungssumme
sollte jedoch möglichst dem tat-
sächlichen Arbeitseinkommen
entsprechen).
 Die freiwillige Versicherung
 endet mit Ablauf des Monats, in
dem die Versicherung schriftlich
bei der Berufsgenossenschaft

gekündigt wurde. Ferner erlischt
sie, wenn der auf sie entfallende
 Beitrag oder Beitragsvorschuss
binnen zweier Monate nach
 Fälligkeit nicht gezahlt worden
ist.
 Die Ehegatten oder Lebens-
partner der Unternehmer /
Unternehmerinnen können sich
auf schriftlichen Antrag freiwillig
bei der Berufsgenossen schaft
versichern, sofern keine Be-
schäftigungsverhältnisse
(Arbeitsverhältnisse) bestehen
und sie somit nicht kraft Gesetzes
versichert sind.
 Das Gleiche gilt für Personen,
die in Kapital- oder Personen-
handelsgesellschaften regel -
mäßig wie Unternehmer selbst-
ständig tätig sind.
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Versicherungsschutz – Versicherungspflicht – Personenkreis

Versicherungsschutz besteht

durch Antrag

Personenkreis:
Alle Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen,
d.h. die im Arbeits-, Dienst- oder
Lehrverhältnis Beschäftigten.

aufgrund 
Versicherungsberechtigung

kraft Gesetzes

Personenkreis:
Gegen die Folgen von Versicherungsfällen können sich – wenn sie nicht
schon aufgrund anderer Vorschriften versichert sind – freiwillig versichern:
1. Unternehmer/Unternehmerinnen und ihre im Unternehmen mitarbeiten-

den Ehegatten und Lebenspartner,
2. Personen, die in Kapital- oder Personenhandelsgesellschaften regelmäßig

wie Unternehmer selbstständig tätig sind.

aufgrund Versicherungspflicht

1Zu den Versicherungsfällen der gesetzlichen Unfallversicherung zählen: Arbeits-, Wegeunfälle und Berufskrankheiten



Weitere Informationen erteilt Ihre
 Berufsgenossenschaft

Der Arbeitsunfall

 Unfall im Zusammenhang mit betrieblicher Tätigkeit (hierzu
 gehören auch Unfälle anlässlich von Dienstwegen und Betriebs-
fahrten).
 Unfall im Zusammenhang mit der Verwahrung, Beförderung,
 Instandhaltung oder Erneuerung von Arbeitsgerät oder einer
Schutzausrüstung.
 Unfall auf einem direkten Weg zu und von dem Ort der  Tätigkeit. 
– Umwege sind nicht versichert, davon ausgenommen sind  Wege

− um Kinder von Versicherten, wegen Ihrer, ihrer Ehegatten
oder ihrer Lebenspartner beruflichen Tätigkeit fremder Obhut
anzuvertrauen, 

− die Versicherte als Teilnehmer einer Fahrgemeinschaft nach
oder von dem Ort der Tätigkeit zurücklegen,

− die Versicherte nach oder von der nicht am Ort der  Tätigkeit
gelegenen ständigen Familienwohnung zurücklegen
 (Familienheimfahrt), z.B. bei Montagetätigkeit.

Die Berufskrankheit

 Erkrankungen, die auf typische Betriebseinwirkungen zurück -
zuführen sind und die 
− durch den Gesetzgeber als Berufskrankheit in einer

 besonderen Liste anerkannt sind,
− wie Berufskrankheiten zu entschädigen sind, weil neuere

 medizinische Erkenntnisse nach Erlass der Liste der Berufs-
krankheiten bekannt geworden sind.

Umfang des Versicherungs-
schutzes
 Der Versicherungsschutz er-
streckt sich auf Versicherungs-
fälle, die im Zusammenhang mit
der beruflichen und versicherten
 Tätigkeit stehen. 
 Bei Unfällen, die ausschließ-
lich auf Trunkenheit, Spielerei
oder privatwirtschaftliche Tätig-
keiten zurückzuführen sind, be-
steht kein Versicherungsschutz.
Das Gleiche gilt für absichtlich
herbeigeführte Unfälle.
 Sind Versicherte infolge  eines
Arbeits- oder Wegeunfalles für
mehr als drei Tage arbeitsun -
fähig oder sogar verstorben, 
hat durch die Unternehmer eine
Unfallanzeige zu erfolgen. 
 Ärzte und Arbeit geber/Arbeit-
geberinnen sind verpflichtet,
den Verdacht auf das Vorliegen
einer Berufskrankheit an die Be-
rufsgenossenschaft zu melden.
Betroffene können ihre Erkran-
kung auch selbst bei der Berufs-
genossenschaft melden.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


